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Radetzkystraße 31/1, 8010 Graz
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+43 316 / 72 42 22 0

Stadtgemeinde
Schladming

Änderung 1.13 "Moosbrugger"

Entwurf zur Auflage

Plandatum: 08.01.2025

GZ: RO-612-65 / 1.13 ÖEK

Planverfasser

Datum:

GZ:

Beschluss Gemeinderat
gemäß § 24 (6) StROG 2010

Datum:

GZ:

Rechtskraft

Datum:

GZ:

Verordnungsprüfung
gemäß § 100 Stmk. GemO

Örtliches Entwicklungskonzept

Von 10.01.2025 bis 07.03.2025

Auflagefrist
gemäß § 24a (1) StROG 2010



Legende

EP Änderung

Maßstab
1:5.000

Maßstab und Plangrundlage

 1 ha

100 m 200 m

Wohnen

Landwirtschaftliche geprägte
Siedlungsgebiete

Festlegung - Gebiete mit baulicher Entwicklung

Bestand Potential

Industrie, Gewerbe

Bereich mit zwei Funktionen

ÖBB

B320

H

Ersichtlichmachung - Verkehrsinfrastruktur

Haltestelleneinzugsbereich
Bus 300 m, Bahn 1000 m

Bahn

Strasse
A = Autobahn, S = Schnellstraße,
B = Landesstraße B, L = Landesstraße

Ersichtlichmachung - Nutzungsbeschränkungen

RW RL GW GL
Gefahrenzonen, Vorbehalts- und
Hinweisbereiche

Scheucherbach 14597 WLV Gewässer, Gerinne
lt. PZVO 2016 Anlage 2 (FWP) Nr. II.A. (4) a) u. b)
Bäche und Gerinne generalisiert darsgestellt

V V V V V  

oder

Festlegung - Immissionsbelastete Bereiche

Lärm von Straße
V V V V V 

oder Lärm von Bahn

Tierhaltungsbetrieb

F-110 kV Hochspannungsleitung
lt. PZVO 2016 Anlage 2 (FWP) Nr. II.A. (2) b) u. c)

ALV / ALALTL
Altlasten
lt. PZVO 2016 Anlage 2 (FWP) Nr. II.I.

HW30 HW100 Wasserwirtschaftliche
Nutzungsbeschränkungen und
Hochwassergefährdungebereiche
lt. PZVO 2016 Anlage 2 (FWP) Nr. II.B. (4)1

Festlegung - Entwicklungsgrenzen

Siedlungspolitisch absolut
Nummern lt. STEK

1 Naturräumlich absolut
Nummern lt. STEK

Geruchszone
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Ihr Zeichen: Mail (Interplan) 

23.09.2024 

FWP-Änderung Stadtgemeinde Schladming:                                                                                                                          

STEK 1.13 FWP 1.37 „Moosbrugger“  

Liezen, 09.10.2024  

Sehr geehrte Damen und Herren! 

Gemäß STEK 1.13 und FWP-Änderung 1.37 „Moosbrugger“ in der Stadtgemeinde soll auf 

dem Grundstück 660/1, KG Klaus, der südliche Bereiche in Bauland umgewidmet werden. 

Die betreffende Parzelle ist nördlicher der B320 Ennstal Straße sowie rechtsufrig am 

Schwemmkegel des Scheucherbachs situiert. 

Grundlagen für diese Stellungnahme: 

− Wildbach- u. Lawinenkataster 

− Gefahrenzonenplan (2023-0.066.035, 02.02.2023) 

− Lokalaugenschein vom 01.10.2024  

− Anfrage Interplan ZT GmbH 

Der gegenständliche Bereich liegt laut ministergenehmigten Gefahrenzonenplan in der 

Gelben Gefahrenzone des Scheucherbachs. 

mailto:liezen@die-wildbach.at
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Der Scheucherbach entwässert ein 0,11 km² großes Einzugsgebiet und weist einen 

murartigen Feststofftransport auf. Beim Eintritt des für die Gefahrenzonenplanung 

relevanten 150-jährlichen Bemessungsereignisses ist mit einer Abflussspitze von 2,5 m³/s 

und einer Geschiebefracht von 2.000 m³ zu rechnen. Dementsprechend ist beim 

Bemessungsereignis mit Überflutungen sowie Geschiebe- und Wildholzablagerungen aus 

nordöstlicher Richtung zu rechnen. Dies begründet sich dadurch, dass es zu 

Bachausbrüchen und Verklausungen kommen wird. Beim Bemessungsereignis wird sich der 

Abfluss im gegenständlichen Bereich vorwiegend über die nördlich gelegene 

Gemeindestraße konzentrieren sowie flächig über den Teilbereich abfließen und Geschiebe 

ablagern. 

Die Beurteilung erfolgt gemäß der 56. Verordnung „Entwicklungsprogramm für den 

Umgang mit wasserbedingten Naturgefahren“ des Landes Steiermark vom 06. Juni 2024, 

die auf Basis von §11 Abs. 11 des Steiermärkischen Raumordnungsgesetzes 2010, LGBl. Nr. 

49/2010, zuletzt in der Fassung LGBl. 73/2023, verordnet wurde. 

Beurteilt wird demgemäß der Gefährdungsgrad durch Wildbäche und Lawinen. 

Die Ausweisung von neuem Bauland in Roten Gefahrenzonen ist gemäß der 

gegenständlichen Verordnung nicht möglich. Neuausweisungen dürfen daher nur in 

Gebieten mit geringer Gefährdung erfolgen, wo wesentliche Teile der zu bebauenden 

Fläche mit wirtschaftlich vertretbaren Maßnahmen gefahrenfrei gestellt werden können. 

Gemäß dem Landesgesetzblatt über die 56. Verordnung „Entwicklungsprogramm für den 

Umgang mit wasserbedingten Naturgefahren und Lawinen“ vom 06.06.2024 sowie dessen 

Erläuterungen wird Folgendes festgestellt: 

- Für den gegenständlichen Bereich in der Gelben Gefahrenzone ist bei einem 

Bemessungsereignis mit Energiehöhen (stehendes und fließendes Wasser) >0,4 m 

nicht zu rechnen. 
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Eine Freihaltung bestehender Abflussgassen ist möglich und muss im Zuge einer etwaigen 

Bebauung unbedingt beachtet werden. 

Die Eingänge, Schächte und Kellerfenster müssen mit einem Freibord über dem 

Wasserspiegel angeordnet werden. 

Die Kellergeschoße sind in dichtem Stahlbeton zu errichten und Kellerfenster mit dichten 

Lichtschächten zu situieren, sodass sie hochwassersicher sind. 

Der Mindestabstand zum Gewässer laut SAPRO ist einzuhalten. 

Seitens der Wildbach- und Lawinenverbauung besteht daher, bei Einhaltung der 

geforderten Auflagen, für eine Bebauung der gegenständlichen Flächen, unter 

Berücksichtigung des geforderten Abstands, in der Gelben Gefahrenzone kein Einwand. 

Konkrete Auflagen für den Objektschutz werden im Zuge eines 

Baubewilligungsverfahrens seitens der Wildbach- und Lawinenverbauung gefordert 

werden. 

 

Die Stadtgemeinde wird höflich gebeten, das Gutachten an den Planer 

(M.Prutsch@interplan.at) zu übermitteln. 

 

Mit besten Grüßen 

 

 

 

 

 

 

DI Dominik Lindschinger 

elektronisch gefertigt 
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Auszug aus dem Gefahrenzonenplan 

 

 
Situation 
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